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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 240 
VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS BEI  

DOLOSEN HANDLUNGEN 
(ISA [DE] 240)  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder  

nach dem 15.12.2009 beginnen)  

[ISA [DE] 240 gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach 

dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 

31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen 

für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von 

Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der Anlage D.1 des 

ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige 

vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-

Praxis festzuhalten.] 
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 240 „Verantwortlichkeiten des Ab-

schlussprüfers bei dolosen Handlungen“ ist im Zusammenhang mit ISA [DE] 200 „Überge-

ordnete Ziele des unabhängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstim-

mung mit den International Standards on Auditing“ zu lesen.  

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Verantwortlichkeiten 

des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit dolosen Handlungen bei einer Abschlussprü-

fung. Insbesondere wird ausgeführt, wie ISA [DE] 315 (Revised 2019)1 und ISA [DE] 3302 im 

Hinblick auf Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

anzuwenden sind.  

 

1.2. Merkmale doloser Handlungen 

2 Falsche Darstellungen im Abschluss können entweder aus dolosen Handlungen oder aus Irr-

tümern resultieren. Dolose Handlungen und Irrtümer unterscheiden sich darin, ob die zugrunde 

liegende Handlung, die zu der falschen Darstellung im Abschluss führt, absichtlich oder unab-

sichtlich erfolgt ist.  

3 Obwohl „dolose Handlungen“ ein weit gefasster juristischer Begriff ist, befasst sich der Ab-

schlussprüfer für die Zwecke der [IDW Prüfungsstandards (IDW PS) und] ISA [DE] mit dolosen 

Handlungen, die zu wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss führen. Für den Ab-

schlussprüfer sind zwei Arten von absichtlich falschen Darstellungen relevant: solche, die aus 

Manipulationen der Rechnungslegung resultieren, und solche, die aus Vermögensschädigun-

gen resultieren. Obwohl es sein kann, dass der Abschlussprüfer dolose Handlungen vermutet 

oder in seltenen Fällen identifiziert, trifft er keine rechtliche Feststellung zu der Frage, ob tat-

sächlich dolose Handlungen stattgefunden haben. (Vgl. Tz. A1-A7)  

D.3.1 Nach § 317 Abs. 1 Satz 3 HGB hat der Abschlussprüfer die Prüfung so anzulegen, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestim-

mungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung, die sich auf die Darstellung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Unternehmens wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt wer-

den. Bei Unrichtigkeiten i.S. des HGB handelt es sich um Irrtümer (d.h. unbeabsichtigt began-

gene Handlungen), die zu falschen Darstellungen im Abschluss führen. Bei Verstößen i.S. des 

HGB handelt es sich um dolose Handlungen (d.h. absichtlich begangene Handlungen), die zu 

falschen Darstellungen im Abschluss führen (vgl. auch ISA [DE] 200, Anlage D.2).  

 
1 ISA [DE] 315 (Revised 2019) „Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen“.  
2 ISA [DE] 330 „Reaktionen des Abschlussprüfers auf beurteilte Risiken“.  


